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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

UVP-Vorprüfung Speckmann & Sohn GbR 
- Aktenzeichen: 63 DH 00995/2021/71 - 

 
Speckmann & Sohn GbR, Herr Hendrik Speckmann, Harpstedter Str. 171, 28816 Stuhr, hat die Errich-
tung eines Gärrestlagers mit gasdichter Abdeckung, einer Pumpstation, eines Trafogebäudes, die Er-
richtung von 2 Containern, die Erweiterung der Umwallung, die Entprivilegierung der Anlage, die Er-
richtung eines Flex-BHKW‘s (1.203 kW el/2.834 kW fwl) sowie den Betrieb der Gesamtanlage mit 
1.752 kW el/4.087 kW fwl nach §§ 4 und 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274, ber. S. 3753) - in der zurzeit gültigen Fassung - beantragt. 
 
Standort der Anlage ist das Grundstück in der  
 
Gemarkung 
Flur 
Flurstück 

Groß Mackenstedt  
3  
35/7 

 
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Modernisierung 
des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung vom 20.07.2017 (BGBl. I, S. 2808) hat im Wesentlichen 
Folgendes ergeben: 
 
Für die im Zuständigkeitsbereich der Unteren Naturschutzbehörde liegenden Schutzkriterien ist auf-
grund der Vorbelastung des Planungsstandortes und der Unerheblichkeit des zu erwartenden Eingriffs 
keine erhebliche Betroffenheit gegeben.  
 
Das Flurstück befindet sich außerhalb von festgesetzten Überschwemmungs- und Heilquellenschutz-
gebieten, jedoch innerhalb der Zone IIIB des Wasserschutzgebietes Ristedt.  Durch die geplanten 
bautechnischen Maßnahmen kann allerdings eine wasserschutzrechtliche Betroffenheit ausgeschlos-
sen werden. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. 
 
Das festgestellte Prüfungsergebnis ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 des o.g. Gesetzes 
zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung). 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrage 
Fenker 

 
 

UVP-Vorprüfung Meyer Gemüsebearbeitung GmbH 
- Az.: 66.33.11-05 Vg. 7612 - 

 
Meyer Gemüsebearbeitung GmbH hat eine Plangenehmigung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für die Herstellung einer Teilverrohrung auf einer Länge von 30 m des Gewässers II. Ordnung 
(Üssinghäuser Graben) in der Gemarkung Abbenhausen, Flur 15 bzw. 34, Flurstück 247/50 und 
248/50 beantragt.  
 
Im Rahmen dieses Verfahrens ist gem. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) in der Neufassung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 
UVPG und der Nummer 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG durch eine allgemeine Vorprüfung zu ermit-
teln, ob für das beantragte Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 
 
Nach § 7 Abs. 1 UVPG ist für solche Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 
Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wären. 
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Die unter Beachtung der Prüfkriterien der Anlage 3 UVPG vorgenommene Vorprüfung hat ergeben, 
dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu besorgen sind.  
 
Im Zuge der Produktionserweiterung ist für den zusätzlichen Verkehrsweg zu der neuen Betriebshalle 
eine Verrohrung des Üssinghäuser Grabens auf einer Länge von 30 m (neu versiegelte Fläche ca. 
112 m²) erforderlich. 
 
Aufgrund der geringen räumlichen Ausdehnung der Maßnahme sind keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen zu erwarten. Es sind keine Schutzgebiete oder Schutzobjekte betroffen. Die Biotopwer-
tigkeit und Habitateignung der angrenzenden Gewässerabschnitte wird durch das Vorhaben nicht er-
heblich verschlechtert.  
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist deshalb gem. § 7 Abs. 1 Satz 3 UVPG nicht durchzuführen.  
 
Diese Feststellung wird hiermit gem. § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Das festgestellte Prüfergebnis ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
Im Auftrag 
Kuhlmann 
 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Bassum 
 
Bauleitplanung der Stadt Bassum; 
Aufhebungssatzung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2 (-/1) 
„Windpark Bassum-Albringhausen“ 
 

Der Rat der Stadt Bassum hat in seiner Sitzung am 27.05.2021 gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB)  
i. V. mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) die Aufhebungssat-
zung zu dem Bebauungsplan Nr. 2 (-/1) „Windpark Bassum-Albringhausen“ als Satzung und die Be-
gründung nach § 9 Abs. 8 BauGB beschlossen. 
 
Der Aufhebungsbereich liegt im südöstlichen Teil des Stadtgebietes, südöstlich der Ortslage Albrin-
ghausen, teilweise unmittelbar an der Grenze zur Nachbargemeinde Sudwalde (Samtgemeinde 
Schwaförden). 
In dem nachfolgend abgebildeten Lageplan ist der Bereich schwarz umrandet dargestellt: 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die Aufhebungssatzung des Bebauungsplanes Nr. 2 (-/1) „Windpark 
Bassum-Albringhausen“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  
 

Die Aufhebungssatzung mit Begründung einschl. des Umweltberichtes und zusammenfassender Er-
klärung liegt ab sofort während der Dienststunden und darüber hinaus nach Vereinbarung in der 
Stadtverwaltung Bassum - Fachbereich Bauwesen - Alte Poststr. 14, 27211 Bassum, zu jedermanns 
Einsicht aus. Über den Inhalt der Satzung kann jedermann Auskunft verlangen. 
Zusätzlich sind die Unterlagen im Internet unter www.bassum.de/bauleitplanung sowie über das Lan-
desportal www.uvp.niedersachsen.de abrufbar. 
 

Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach § 44 
Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB: 
  
Gemäß § 215 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1.  eine nach  § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften sowie  
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges  
 

beim Zustandekommen dieser Aufhebungssatzung unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Bassum unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Dieser Hinweis gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
Vermögensnachteilen, die durch die Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 

Bassum, 28.05.2021 
Stadt Bassum 
Der Bürgermeister 
gez. 
- Porsch - 

file://///san/group3/orga16dh/Team-Zentrale-Aufgaben/Cammann/Cammann/16-Amtsblatt/www.bassum.de/bauleitplanung
https://uvp.niedersachsen.de/
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Gemeinde Stuhr 
 

Bauleitplanung der Gemeinde Stuhr im Ortsteil Seckenhausen 
- 37. Änderung des Flächennutzungsplanes „Erweiterung GE Neukrug“ 

- Bekanntmachung der Genehmigungsverfügung gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Stuhr hat am 16.09.2019 den Feststellungsbeschluss über die 37. Änderung 
des Flächennutzungsplanes sowie die Begründung dazu gefasst. 
 
Der Landkreis Diepholz hat mit Verfügung vom 10.05.2021 (Az.: 63 DH 01541/2021/82) die 37. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes genehmigt.  
 
Der räumliche Geltungsbereich der vorgenannten Änderung ist aus dem untenstehenden Übersichts-
plan ersichtlich. 
 

 
 
Mit der Bekanntmachung wird die o. g. Änderung rechtsverbindlich.  
 
Die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes kann einschließlich der Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung während der Öffnungszeiten 
 
 Montag bis Freitag von 09:00 – 12:00 Uhr 
 zusätzlich Montag und Dienstag von 14:00 – 16:00 Uhr 
 Donnerstag von 14:00 – 18:00 Uhr 
 
im Rathaus der Gemeinde Stuhr, Blockener Straße 6, 28816 Stuhr, Zimmer 304, oder nach vorheriger 
telefonischer Vereinbarung (Tel. 0421/56 95-304), eingesehen werden. 
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Hinweise auf Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1 BauGB und Entschädigungsansprüche nach 
§§ 44 Abs. 3 und 4 BauGB: 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-
ten Verfahrens- oder Formvorschriften sowie 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlichen Mängel im Abwägungsvorgangs, beim Zustandekom-
men dieser Änderung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Stuhr unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 und 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Bauleitpla-
nung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Stuhr, den 26.05.2021 
Stephan Korte  
Bürgermeister 

 
 

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
- Gemeinde Martfeld 
 
Bauleitplanung der Gemeinde Martfeld 
- Bebauungsplan Nr. 16 (70/15) „Traheweg, Kleinenborstel– 1. Änderung“ 
 
Der Rat der Gemeinde Martfeld hat im Umlaufverfahren gem. § 182 Niedersächsisches Kommunalver-
fassungsgesetz den Bebauungsplan Nr. 16 (70/15) „Traheweg, Kleinenborstel– 1. Änderung“ mit örtli-
chen Bauvorschriften über die Gestaltung gem. § 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) als Sat-
zung gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) ), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) und die Begründung beschlossen. Der 
Beschluss wurde vom Gemeindedirektor am 28.05.2021 festgestellt. 
 
Die konkrete Abgrenzung des Geltungsbereiches ist dem Übersichtsplan zu entnehmen: 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 16 (70/15) „Traheweg, Kleinenborstel–  
1. Änderung“ mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gem. § 84 Niedersächsische Bauord-
nung (NBauO) mit Begründung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung gem. § 84 Niedersächsische 
Bauordnung (NBauO) und die Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Samtgemeinde Bruchhau-
sen-Vilsen, Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-Vilsen, öffentlich aus und können dort während der 
Dienststunden eingesehen werden. Ergänzend kann der Bebauungsplan mit Begründung auch auf 
der Homepage der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen (www.bruchhausen-vilsen.de) oder auf dem 
Landesportal (https://uvp.niedersachsen.de) eingesehen werden. Über den Inhalt kann jedermann 
Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird gem. § 44 Abs. 5 
BauGB hingewiesen. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvor-
gangs bei der Aufstellung von Satzungen (§ 214 Abs. 3 BauGB) dann unbeachtlich wird, wenn sie 
gem. § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder Mängel des Abwä-
gungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Martfeld, den 01.06.2021 
Der Gemeindedirektor 
gez. Bormann 

 
 

Samtgemeinde Kirchdorf 
- Gemeinde Barenburg 
 

Ergänzungssatzung 
- Straßenausbaubeitrag Ortsdurchfahrt Barenburg 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fas-
sung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S 576), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Änderung des Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetz zum Bundesmeldegesetz sowie zur Änderung des Nieders. Kommu-
nalverfassungsgesetzes vom 17.02.2021 (Nds. GVBl. S. 64) sowie aufgrund § 4 Abs. 4 der Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde 
Barenburg vom 26.11.2003 hat der Rat der Gemeinde Barenburg in seiner Sitzung vom 05.05.2021 
folgende Ergänzungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die Allgemeinheit auf die 
Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Baren-
burg wird abweichend von § 4 Abs. 2 Nr. 3   
 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-, und 

Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen 
             

b) für Randsteine und Schrammborde, für Rad- und Gehwege und Gehwege – auch als kombinierte 
Anlage – sowie für Grünanlagen als Bestandteil der öffentlichen Einrichtung 
             

c) für Beleuchtungseinrichtungen sowie für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächenent-
wässerung 
 
  

http://www.bruchhausen-vilsen.de/
https://uvp.niedersachsen.de/
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d) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne Busbuchten und Bushaltestellen 

 
jeweils auf 90 v.H. festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Im Übrigen gilt die Satzung über die Erhebung von Beträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche 
Maßnahmen in der Gemeinde Barenburg vom 26.11.2003. 
 

§ 3 
 

Diese Sondersatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Barenburg, den 06.05.2021 
Gemeinde Barenburg 
Der Bürgermeister    L.S. 
( Dencker )  

 
 

Samtgemeinde Schwaförden 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Samtgemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 24. März 2021 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt 
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  6.117.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 5.983.100 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             5.894.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.571.000 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 30.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 62.900 Euro 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 5.924.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 5.638.000 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 900.000 Euro festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Hebesätze für die Samtgemeindeumlage werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt: 
 
 Grundsteuer A 42,00 % 
 Grundsteuer B 42,00 % 
 Gewerbesteuer 42,00 % 
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 42,00 % 
 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 42,00 % 
 
der Steuerkraftmesszahl der Mitgliedsgemeinden. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 5.000,00 € 
im Einzelfall als unerheblich. 
 
Schwaförden, den 24. März 2021 
Samtgemeinde Schwaförden 
gez. Denker 
Samtgemeindebürgermeister 

 
 

Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 30. April 2021 – AZ.: FD 30-916-912 die genehmi-
gungspflichtigen Teile der vorstehenden Haushaltssatzung aufsichtsbehördlich genehmigt. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Samtgemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2021 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen liegt gem. § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 04.05.2021 
Der Samtgemeindebürgermeister 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Affinghausen 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Affinghausen für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Affinghausen in seiner Sitzung am 09. März 2021 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt 
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  582.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 575.100 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
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2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             550.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 510.800 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 9.900 Euro 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 550.000 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 520.700 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 340 v.H. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Affinghausen, den 09. März 2021 
Gemeinde Affinghausen 
gez. Köberlein                                                                              gez. Denker 
Bürgermeister                                                                  Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 19.04.2021 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Affinghausen für das Haushaltsjahr 2021 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 04.05.2021 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 
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Gemeinde Ehrenburg 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Ehrenburg für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Ehrenburg in seiner Sitzung am 23. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt 
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.714.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.815.600 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge 65.800 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             1.660.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.489.100 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 97.500 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.600 Euro 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.757.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.535.700 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 
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§ 6 

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Ehrenburg, den 23. März 2021 
Gemeinde Ehrenburg 
gez. Schumacher                                                                         gez. Denker 
Bürgermeister                                                                              Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 22.04.2021 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Ehrenburg für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 04.05.2021 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Neuenkirchen 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Neuenkirchen in seiner Sitzung am 16. März 2021 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt 
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  909.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.012.200 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             870.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 917.200 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 167.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 97.000 Euro 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.200 Euro 
 
festgesetzt. 
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.037.100 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.018.400 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 125.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 360 v.H. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Neuenkirchen, den 16. März 2021 
Gemeinde Neuenkirchen 
gez. Kanzelmeier                                                                         gez. Denker 
Bürgermeister                                                                              Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 19.04.2021 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2021 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 04.05.2021 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Scholen 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Scholen für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Scholen in seiner Sitzung am 17. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.   im Ergebnishaushalt 
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  962.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.098.200 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2.   im Finanzhaushalt  
      mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             848.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 821.300 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 78.400 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 96.700 Euro 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 926.500 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 918.000 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 125.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Scholen, den 17. März 2021 
Gemeinde Scholen 
gez. Schwenn                                                                              gez. Denker 
Bürgermeister                                                                              Gemeindedirektor 
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Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 21.04.2021 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Scholen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 04.05.2021 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Schwaförden 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Schwaförden in seiner Sitzung am 18. März 2021 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.    im Ergebnishaushalt 
       mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.732.500 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.034.200 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2.    im Finanzhaushalt  
       mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             1.670.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.715.200 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 126.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.200 Euro 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.900 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.797.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.745.300 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 225.000 € festgesetzt. 
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§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Schwaförden, den 18. März 2021 
Gemeinde Schwaförden 
gez. Schliche                                                                               gez. Denker 
Bürgermeister                                                                              Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 22.04.2021 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Schwaförden für das Haushaltsjahr 2021 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 04.05.2021 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 

 
 

Gemeinde Sudwalde 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Sudwalde für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Sudwalde in seiner Sitzung am 10. März 2021 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
 
1.    im Ergebnishaushalt 
       mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  851.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 918.800 Euro 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
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2.    im Finanzhaushalt  
       mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             809.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 809.300 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 230.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 361.300 Euro 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.039.000 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.170.600 Euro 

 
§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 125.000 € festgesetzt. 

 
§ 5 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 350 v.H. 

 
§ 6 

Für die Befugnis des Gemeindedirektors über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 2.000,00 € im Ein-
zelfall als unerheblich. 
 
Sudwalde, den 10. März 2021 
Gemeinde Sudwalde 
gez. Klusmann                                                                             gez. Denker 
Bürgermeister                                                                              Gemeindedirektor 
 
 
Der Landkreis Diepholz hat durch Verfügung vom 19.04.2021 -Az.: FD 30 - 916 - 912 mitgeteilt, dass 
die Haushaltssatzung nicht beanstandet wird. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Sudwalde für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage nach Be-
kanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Diepholz an sieben Werktagen (außer samstags) im Rathaus 
der Samtgemeinde Schwaförden, Zimmer 17, Poststr. 157, 27252 Schwaförden, während der Dienst-
stunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Schwaförden, den 04.05.2021 
Der Gemeindedirektor 
gez. Denker 

 



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 40/2021 vom 01.06.2021 
Seite 19 

 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser 
 
Amt für regionale Landesentwicklung                   Sulingen, den 27.05.2021 
Leine-Weser, Geschäftsstelle Sulingen 
Galtener Straße 16, 27232 Sulingen 
Az. Bk - 2608 HA I § 41 
 

Vereinfachte Flurbereinigung Schwarmer Bruch, Landkreis Diepholz, Verf.-Nr. 2608 
 
Genehmigung der Planänderung Nr. 3 zum Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen 
Anlagen zugleich Feststellung über das Unterbleiben der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser/Geschäftsstelle Sulingen - Flurbereinigungs-
behörde - hat mit Datum vom 07.05.2021 die Planänderung Nr. 3 zum Plan über die gemeinschaftli-

chen und öffentlichen Anlagen - Plan nach § 41 FlurbG1 - für die vereinfachte Flurbereinigung Schwar-
mer Bruch, Landkreis Diepholz, Verf.-Nr. 2608 nach § 41 Abs. 4 FlurbG genehmigt.  
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung 

des Einzelfalls nach Anlage 1 zum UVPG2 für die Planänderung Nr. 3 zum Plan nach § 41 FlurbG am 
07.05.2021 gemäß § 9 Abs. 3 UVPG festgestellt, dass für das Vorhaben – Bau der gemeinschaftli-
chen und öffentlichen Anlagen i. S. des FlurbG – keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen 
ist (Ziffer 5.6 der Plangenehmigung). 
 
Die Genehmigung der Planänderung Nr. 3 vom 07.05.2021 mit den Bestandteilen 
- Gebietskarte 
- Auszüge aus der Karte der Planänderung Nr. 3 zum Plan nach § 41 FlurbG 
- Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen und 
- Erläuterungsbericht 
sowie die Unterlagen zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach UVPG liegen beginnend mit 
dem 1. Tag dieser öffentlichen Bekanntmachung im Amt für regionale Landesentwicklung Leine-We-
ser, Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen zur Einsichtnahme während der 
Dienststunden aus.  
Der Zutritt zur Geschäftsstelle Sulingen ist aufgrund der Corona-Pandemie nur nach vorheriger telefo-
nischer Anmeldung möglich. 
 
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser eingesehen werden: www.arl-lw.niedersachsen.de >Bekanntmachungen. 
Berechtigte haben die Möglichkeit einen Papierausdruck der Plangenehmigung und der Unterlagen 
zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls anzufordern. 
 

Gegen diese Genehmigung kann von den nach § 3 UmwRG3 anerkannten inländischen oder auslän-
dischen Vereinigungen nach Maßgabe der §§ 2 und 4 Abs. 1 UmwRG und von den Beteiligten nach  

§ 61 Nummer 1 und 2 der VwGO4 nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 UmwRG innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-
Weser, Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim oder bei der Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für re-
gionale Landesentwicklung Leine-Weser, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen Widerspruch erhoben 
werden. Bei schriftlichem Widerspruch wird die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben 
innerhalb der Frist bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen ist. 
 
Burk 
 

                                            
1 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch  

Art. 17 G v. 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) 
2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) neugefasst durch Bek. v. 18.03.2021 (BGBL I S. 540) 

3 Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG –  
    UmweltRechtsbehelfsgesetz (UmwRG), zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 
4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), zuletzt geändert durch Art. 15 Abs. 9 G v. 04.05.2021 (BGBl. I S. 882) 

http://www.arl-lw.niedersachsen.de/
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/1hn5/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE008301308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 40/2021 vom 01.06.2021 
Seite 20 

 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
 
Amt für regionale Landesentwicklung 
Weser-Ems 
Theodor-Tantzen-Platz 8 
26122 Oldenburg 
Az.: 4.1.3–611-1785/0.9                 Oldenburg, 29.04.2021 
 
 

Schlussfeststellung 
der Flurbereinigung Vechta-Lutten 

 
Das Flurbereinigungsverfahren Vechta-Lutten wird hiermit gemäß § 149 des Flurbereinigungsgeset-
zes vom 16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I,  
S. 2794) durch folgende Feststellungen abgeschlossen: 
 
1. Die Ausführung der Flurbereinigungspläne zum Flurbereinigungsverfahren Vechta-Lutten ein-

schließlich ihrer Nachträge ist erfolgt. 
 

2. Die Beteiligten haben keine Ansprüche mehr, die in dem Flurbereinigungsverfahren Vechta-Lutten 
hätten berücksichtigt werden müssen. 
 

3. Die Teilnehmergemeinschaft des Flurbereinigungsverfahrens Vechta-Lutten wird als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts aufgelöst. 

 
Begründung 
Die Flurbereinigungspläne des Flurbereinigungsverfahrens Vechta-Lutten sind einschließlich ihrer 
Nachträge vollständig ausgeführt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die 
in den Flurbereinigungsplänen und in ihren Nachträgen genannten Teilnehmer übergegangen. Das 
Liegenschaftskataster und das Grundbuch wurden entsprechend berichtigt.  
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft des v. g. Flurbereinigungsverfahrens sind abgeschlossen. 
Zahlungsforderungen bestehen nicht mehr. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regio-
nale Landesentwicklung Weser – Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie im Dienst-
gebäude Markt 15/16, 26122 Oldenburg, schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben wer-
den.  
 
Hinweise 
1. Gemäß § 27a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz wird diese öffentliche Bekanntmachung auch 

im Internet unter www.flurb-we.niedersachsen.de in der Rubrik „Öffentliche Bekanntmachungen“ 
eingestellt. 
 

2. Jeder Beteiligte und jeder, der ein berechtigtes Interesse darlegt, kann die folgenden Unterlagen 
für das Teilgebiet Oythe auf Dauer bei der Stadt Vechta einsehen (die entsprechenden Unterlagen 
für das Teilgebiet Lutten wurden bereits vor einiger Zeit bei der Gemeinde Goldenstedt hinterlegt): 
 

 Eine Ausfertigung der Karte, die die neue Feldeinteilung nachweist. 

 Ein Verzeichnis der neuen Grundstücke und 2 Teilnehmerverzeichnisse (alphabetisch und nach 
Ordnungsnummern) 

 Die Bestimmungen des Flurbereinigungsplanes und seiner Nachträge 1 bis 3 bezüglich des 
Teilgebietes Oythe, die auf Dauer von allgemeiner Bedeutung sind und nicht in das Grundbuch 
oder andere öffentliche Bücher eingetragen wurden. 

 Eine Abschrift dieser Schlussfeststellung. 
 
Im Auftrage 
(Budelmann) 

 
 

http://www.flurb-we.niedersachsen.de/
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Kirchenamt Sulingen 
 

Friedhofsordnung 
für den Friedhof der 

Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Barrien in 
28857 Syke-Barrien, Landkreis Diepholz 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- luth. Kirchenge-
meinde Barrien am 6. Mai 2021.folgende Friedhofsordnung beschlossen:  
  
Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit sei-
nen Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an 
dem Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, 
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und dieser Gewissheit erhal-
ten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung.  
 
 

Inhaltsübersicht 

 
I. Allgemeine Vorschriften 

§   1 Geltungsbereich und Friedhofszweck  
§   2 Schließung und Entwidmung  
§   3 Friedhofsverwaltung  
 

II. Ordnungsvorschriften 
§   4 Öffnungszeiten   
§   5 Verhalten auf dem Friedhof  
§   6 Dienstleistungen  
 

III. Allgemeine  
Bestattungsvorschriften 

§   7 Anmeldung einer Bestattung  
§   8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen  
§   9 Ruhezeiten  
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen  
 

IV. Grabstätten 
§ 11 Allgemeines  
§ 12 Arten und Größen  
§ 13 Reihengrabstätten  
§ 14 Wahlgrabstätten  
§ 15 Partner-Urnengrabstätten  
§ 16 Rasen-Reihengrabstätten für Särge 
§ 17 Rasen-Reihengrabstätten für Urnen 
§ 18 Rasen-Reihengrabstätten am Pflanzbeet 

mit eigenem Grabmal  
§ 19 Partner-Rasengrabstätten am Pflanzbeet  

mit eigenem Grabmal 
§ 20 Baum-Reihengrabstätten für Urnen 

§ 21 Baum-Partnergrabstätten für Urnen 
§ 22 Dyadengrabstätten für Urnen im Karree  
§ 23 Rückgabe von Grabstätten  
§ 24 Bestattungsverzeichnis  

 
V. Gestaltung von Grabstätten  

und Grabmalen 
§ 25 Anlage und Unterhaltung der Grabstätten 

und sonstigen Anlagen  
§ 26 Vernachlässigung  
§ 27 Grabgewölbe  
§ 28 Errichtung und Veränderung von Grabma- 

len und sonstigen baulichen Anlagen  
§ 29 Gestaltung und Standsicherheit von Grab- 

malen und sonstigen baulichen Anlagen  
§ 30 Entfernung von Grabmalen und anderen 

baulichen Anlagen  
§ 31 Künstlerisch oder historisch wertvolle 

Grabmale  
 

VI. Benutzung der Friedhofskapelle  
§ 32 Friedhofskapelle  
 

VII. Haftung und Gebühren 
§ 33 Haftung  
§ 34 Gebühren  
 

VIII. Schlussvorschriften 
§ 35 In-Kraft-Treten  
 

 
 

I. Allgemeine Vorschriften  
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Barrien in seiner jewei-
ligen Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit die Flurstücke 900/141, 176/7, 9/1 und 10/1 Flur 9 und 13 
der Gemarkung Barrien in Größe von insgesamt 2.01.20 ha. Eigentümer der Flurstücke ist die Ev.-
luth. Kirchengemeinde Barrien.   
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(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-
luth. Kirchengemeinde Barrien hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Beisetzung 
in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.  
 
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  
   

§ 2 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden.  
 
(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Eine Verlänge-
rung von Nutzungsrechten erfolgt lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit. Beisetzungen dürfen nur 
noch in Grabstätten stattfinden, an denen zum Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nut-
zungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten 
Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Beiset-
zungsberechtigten; nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwal-
tung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen.  
 
(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden.  
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 
Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-
zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist.  
 

§ 3 
Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
(Friedhofsverwaltung) verwaltet.  
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestim-
mungen und den allgemeinen staatlichen Vorschriften.  
 
(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann die Friedhofsverwaltung einzelne 
Personen, einen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.  
 
(4) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht.  
 
(5) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beisetzung, Verleihung, Verlängerung oder Übertra-
gung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder 
sonstiger Anlagen, Zulassung von Gewerbetreibenden sowie mit der Erhebung von Gebühren und 
Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden.  
 

II. Ordnungsvorschriften  
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist tagsüber für den Besuch geöffnet. Er ist bei Einbruch der Dunkelheit zu verlassen.  
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof vorübergehend ganz oder teilweise für den Besuch 
geschlossen werden.  
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§ 5 

Verhalten auf dem Friedhof 
 
(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich 
gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu unterlassen. Die Anord-
nungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der 
Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen.  
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Er-
wachsener betreten.  
 
(3) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet:  
 

a) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten sowie Pflanzen und Ge-
hölze oder Eingrenzungen und Schutzmaterialien zu verunreinigen, zu beschädigen 
oder zu entfernen (z.B. Papierkörbe, Bänke etc.),  

  
b) Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als 

Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen unbefugt zu betreten,  
  

c) die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder sonstigen Fortbewegungsmitteln, wie z.B. 
Fahrrädern, Skateboards, Rollschuhen oder Inlinern zu befahren, ausgenommen 
Kinderwagen und Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung, der Feuer-
wehr oder Fahrzeuge für Kranken- und Beerdigungstransporte,  

  
d) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzu-

bieten,  
  

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen 
Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, Film-, 
Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen, zu vertei-
len und zu verwerten,  

  
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze abzulegen oder mit-

gebrachten Unrat zu entsorgen.  
  

g) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen,  
  

h) zu lagern oder zu nächtigen,  
  

i) Alkohol oder andere Rauschmittel zu sich zu nehmen,  
  

j) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszufüh-
ren,  

  
k) alle sonstigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung oder zu einer Belästigung 

von Personen führen, insbesondere zu lärmen und zu spielen.  
 
(4) Die Friedhofsverwaltung kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 
Die Friedhofsverwaltung kann auch Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs 
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 
(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Veranstaltungen 
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung.  
 

§ 6 
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter etc.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
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(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.  
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 
oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen 
für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine 
Mahnung entbehrlich.  
  
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinerlei Abfall, Abraum-, 
Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder 
in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.  
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber der Friedhofsverwaltung für alle Schäden, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
  

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Bestattungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung rechtzeitig anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer 
sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird.  
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestal-
tend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 
oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist.  
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Grabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen.  
 
(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Benehmen mit dem zuständigen 
Pfarramt festgelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt wer-
den.  
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.  
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.  
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Bei Urnen 
darf der Durchmesser 0,20 m nicht überschreiten. Für größere Särge und Urnen ist die Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.  
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-
satzes 2 entsprechend.  
 
(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physi-
kalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern.  
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§ 9 

Ruhezeiten 
 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre.   
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden.  
 
(2) Jede Umbettung oder Ausgrabung bedarf der Zustimmung der Friedhofsverwaltung, die auch Zeit-
punkt der Umbettung oder Ausgrabung bestimmt. Voraussetzung für die Zustimmung ist, die Vorlage 
einer Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde sowie ein Nachweis über eine Beisetzungsmög-
lichkeit am Bestattungsort.  
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen.  
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.  
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.  
 

IV. Grabstätten 
 

§ 11 
Allgemeines 

 
(1) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte unter den in dieser Ordnung 
aufgestellten Bedingungen vergeben. An ihnen bestehen nur zeitlich begrenzte Rechte gemäß dieser 
Ordnung. Die Grabstätten bleiben Eigentum der Friedhofsverwaltung.  
 
(2) Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich 
zustehen. Das Nutzungsrecht berechtigt zur Bestattung, zur Anlage und Pflege der Grabstelle sowie 
zur Aufstellung eines von der Friedhofsverwaltung genehmigten Grabmals, soweit in dieser Ordnung 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
(3) Bei Neuvergabe von Nutzungsrechten muss der künftige Nutzungsberechtigte das Nutzungsrecht 
bei der Friedhofsverwaltung beantragen.  
 
(4) Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, der Friedhofsverwaltung etwaige Anschriften- und Na-
mensänderungen schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat er die dar-
aus entstehenden Nachteile hinzunehmen und einen damit zusammenhängenden Schaden selbst zu 
tragen.  
 
(5) Bestehen über das Nutzungsrecht an einer Grabstätte oder über deren Verwendung oder Gestal-
tung Meinungsverschiedenheiten zwischen den Berechtigten, so kann die Friedhofsverwaltung bis 
zum Nachweis einer Einigung oder rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung jede Benutzung der 
Grabstätte untersagen und Zwischenregelungen treffen.  
 
(6) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann entzogen werden, wenn die Grabstätten trotz Aufforde-
rung nicht den Vorschriften entsprechend angelegt sind, ihre Pflege vernachlässigt wird oder die vom 
Nutzungsberechtigten zu tragenden Gebühren nicht entrichtet wurden.  
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§ 12 

Arten und Größen 
 

(1) Auf dem Friedhof werden Nutzungs- und Gestaltungsrechte nur an folgenden Grab-arten verge-
ben: 
 

a) Reihengrabstätten (Särge / Urnen) § 13 
b) Wahlgrabstätten (Särge / Urnen) § 14 
c) Partner-Urnengrabstätten (nur Urnen) § 15 

 
Bei der individuellen Gestaltung und Pflege dieser Grabstätten ist insbesondere der V. Abschnitt die-
ser Friedhofsordnung zu berücksichtigen. 
 
(2) Ferner werden auf dem Friedhof Nutzungsrechte ohne Gestaltungsrechte nur an folgenden Grab-
arten vergeben: 
 

d) Rasen-Reihengrabstätten für Särge § 16 
e) Rasen-Reihengrabstätten für Urnen § 17 
f) Rasen-Reihengrabstätten am Pflanzenbeet  
    mit eigenem Grabmal (Särge / Urnen) § 18 
g) Partner-Rasengrabstätten am Pflanzenbeet  
    mit eigenem Grabmal (Särge / Urnen) § 19 
h) Baum-Reihengrabstätten für Urnen § 20  
i) Baum-Partnergrabstätten für Urnen § 21 
j) Dyadengrabstätten für Urnen im Karree § 22 

 
An den Grabarten nach den Buchstaben d) bis j) werden keine Gestaltungsrechte  
– gleich welcher Art – verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, 
Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grab-schmuck jeglicher Art sind 
auf diesen Grabarten nicht gestattet, soweit diese Friedhofsordnung nicht etwas anderes bestimmt. 
Die Pflege und Gestaltung dieser Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung oder 
einem von dieser beauftragten Dritten. 
 
Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten der Verstorbenen können von der Fried-
hofsverwaltung an einem zentralen Gedenkstein oder dezentral angebracht werden. 
 
(3) Rechte an einer Grabstätte werden nur beim Todesfalle verliehen. Die Friedhofsverwaltung kann 
bei  
 

 Wahlgrabstätten 

 Partner-Urnengrabstätten  

 Dyadengrabstätten für Urnen im Karree  
 
Ausnahmen zulassen. 
 
(4) In einer bereits belegten Wahl- oder Partner-Urnengrabstätte beziehungsweise in einer belegten 
Dyadengrabstätte für Urnen im Karree darf zusätzlich eine Asche beigesetzt werden, wenn der be-
reits Beigesetzte der Ehegatte, ein Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebens-
partnerschaft oder ein naher Verwandter des Beizusetzenden war. Das Nutzungsrecht ist dann für 
die gesamte Grabstätte der neuen Ruhezeit anzupassen. Die Gebühren für die Verlängerung richten 
sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
In einer nicht belegten Wahlgrabstelle können anstelle eines Sarges auch bis zu zwei Urnen beige-
setzt werden. 
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben:  
 

a) für Särge:    Länge : 2,50 m; Breite : 1,20 m   
b) für Urnen:   Länge : 1,00 m; Breite : 1,00 m  
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Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungs-
plan für den Friedhof maßgebend.  
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante der Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbeisetzungen müs-
sen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.  
 
(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofs-
verwaltung bestimmt oder zugelassen sind.  
 
(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, 
Großgehölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfor-
dernis entscheidet die Friedhofsverwaltung.  
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss 
beim Ausheben des Grabes das Grabzubehör von der Friedhofsverwaltung entfernt werden, sind die 
dadurch entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung zu er-
statten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht.  
 

§ 13 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle, die anlässlich einer Beisetzung eines 
Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer Reihengrabstätte darf 
nur ein Sarg beziehungsweise nur eine Urne beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden.  
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeiten wird 
nicht vorher öffentlich bekannt gegeben. Die Verpflichtung nach § 30 Absatz 2 bleibt unberührt.  
 

§ 14 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungs-
rechts beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Be-
scheinigung ausgestellt. Anstelle der Bescheinigung genügt auch eine Quittung über die Bezahlung 
der Gebühr für das Nutzungsrecht.   
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 30 Jahre nach Ablauf der Ruhezeit verlängert werden. Bei einer Beisetzung ver-
längert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Ohne 
dass eine Beisetzung erfolgt, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Absatz 2 
nach Ablauf des Nutzungsrechtes auf Antrag auch um weitere 5, 10 oder 20 Jahre für die gesamte 
Wahlgrabstätte verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen 
Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich 
nach der jeweiligen Gebührenordnung.  
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungs-
berechtigten beigesetzt werden:  
  

1) Ehegatte,  
2) Lebenspartner/ Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-

schaft,  
3) Kinder und Stiefkinder sowie deren Ehegatten oder Lebenspartner/Lebenspartnerin nach dem 

Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft,  
4) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter,  
5) Eltern,  
6) Geschwister,  
7) Stiefgeschwister,  
8) die nicht unter die Nr. 1) bis 7) fallenden Erben,  soweit es sich um natürliche Personen han-

delt.  
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Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte, wer von den beisetzungsberechtigten Personen 
beigesetzt wird. Kann nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung des Nut-
zungsberechtigten der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt werden, so 
ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Beisetzung zuzulassen. Die 
Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrages des Nutzungs-
berechtigten und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.  
  
(4) Der Nutzungsberechtigte kann zu seinen Lebzeiten sein Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Nr. 1 bis 8 genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche 
Erklärungen des bisherigen und des neuen Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung erforderlich.  
  
(5) Der Nutzungsberechtigte soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen seiner bei-
setzungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach seinem Tode übergehen soll. Eine schrift-
liche Einverständniserklärung des Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen.  
 
(6) Hat der Nutzungsberechtigte nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode über-
gehen soll, so geht das Nutzungsrecht auf die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehörigen in 
der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger hat der Friedhofsverwaltung auf dessen 
Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. Ist der Rechtsnachfolger nicht da-
ran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere der in 
Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertra-
gen, die auf Grund seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist.  
 

§ 15 
Partner-Urnengrabstätten 

 
(1) Partner-Urnengrabstätten werden mit einer Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren vergeben. Auf 
einer Partner-Urnengrabstelle kann mit Ausnahme nach § 12 Absatz 4 nur eine Urne beigesetzt wer-
den. 
 
(2) Partner-Urnengrabstätten werden durch die Friedhofsverwaltung eingefasst. Die Einfassung ist in 
der zu entrichtenden Gebühr enthalten. Die Einrichtung anderer Einfassungen sowie das Anpflanzen 
von Hecken oder das Aufstellen von Zäunen ist nicht erlaubt.  
 
(3) Eine Bepflanzung der Partner-Urnengrabstätten ist nur mit der Grabfläche angemessenen Bü-
schen und Pflanzen vorzusehen, die eine Höhe von bis zu 100 cm nicht überschreiten.  
 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahl-
grabstätten auch für Partner-Urnengrabstätten.  
 

§ 16 
Rasen-Reihengrabstätten für Särge 

 
(1) Rasen-Reihengrabstätten sind im Rasen eingebettete Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung 
eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer Rasen-
Reihengrabstätte darf nur ein Sarg beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert wer-
den.  
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasen-Reihengrabstätten.  
 

§ 17 
Rasen-Reihengrabstätten für Urnen 

 
(1) Rasen-Reihengrabstätten sind im Rasen eingebettete Grabstellen, die anlässlich einer Beisetzung 
einer Urne der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. In einer Rasen-
Reihengrabstätte darf nur eine Urne beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert 
werden.  
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(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasen-Reihengrabstätten.  
 

§ 18 
Rasen-Reihengrabstätten am Pflanzbeet 

mit eigenem Grabmal 
 
(1) Rasen-Reihengrabstätten am Pflanzbeet mit eigenem Grabmal sind im Rasen eingebettete Grab-
stellen, die anlässlich einer Beisetzung eines Sarges der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit ver-
geben werden. In einer Rasen-Reihengrabstätte am Pflanzbeet darf nur ein Sarg beziehungsweise 
nur eine Urne beigesetzt werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 
(2) Der Nutzungsberechtigte ist zu seinen Lasten verpflichtet, im Pflanzbeet ein in den Maßen 45 cm 
Breite x 65 cm Gesamthöhe vorgegebenes stehendes Grabmal ohne Sockel mittig zur Grabstelle zu 
errichten. Bei der Aufstellung und Unterhaltung des Grabmals ist insbesondere der V. Abschnitt dieser 
Friedhofsordnung zu berücksichtigen. 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Rasenreihengrabstätten am Pflanzbeet mit eigenem Grabmal.  
 

§ 19 
Partner-Rasengrabstätten am Pflanzbeet 

mit eigenem Grabmal 
 
(1) Partner-Rasengrabstätten am Pflanzbeet mit eigenem Grabmal sind im Rasen eingebettete Grab-
stätten, die anlässlich einer Beisetzung eines Sarges für die Dauer der Ruhezeit mit zwei Grabstellen 
vergeben werden. In einer Grabstelle darf nur ein Sarg beziehungsweise nur eine Urne beigesetzt 
werden. 
 
Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht an die neue Ruhezeit anzupassen. Eine Verlänge-
rung der Nutzungszeit über die Ruhezeit der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich.   
 
(2) Läuft die Ruhezeit nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag um 30 Jahre ver-
längert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung.  
 
(3) Der Nutzungsberechtigte ist zu seinen Lasten verpflichtet, im Pflanzbeet ein in den Maßen 90 cm 
Breite x 65 cm Gesamthöhe vorgegebenes stehendes Grabmal ohne Sockel mittig zur Grabstätte zu 
errichten. Bei der Aufstellung und Unterhaltung des Grabmals ist insbesondere der V. Abschnitt dieser 
Friedhofsordnung zu berücksichtigen. 
 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Partner-Rasengrabstätten am Pflanzbeet mit eigenem Grabmal.  
 

§ 20 
Baum-Reihengrabstätten für Urnen 

 
(1) Baum-Reihengrabstätten für Urnen sind einem bestimmten Baum zugeordnete Grabstätten, die 
anlässlich einer Beisetzung einer Urne der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit mit einer Grabstelle 
vergeben werden. In einer Grabstelle darf nur eine Urne beigesetzt werden. Einem Baum sind jeweils 
mehrere Baum-Reihengrabstätten für Urnen zugeordnet. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert 
werden.  
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Baum-Reihengrabstätten für Urnen.  
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§ 21 

Baum-Partnerurnengrabstätten 
 
(1) Baum-Partnerurnengrabstätten sind einem bestimmten Baum zugeordnete Grabstätten, die an-
lässlich einer Beisetzung einer Urne für die Dauer der Ruhezeit mit zwei Grabstellen vergeben wer-
den. In einer Grabstelle darf nur eine Urne beigesetzt werden. Einem Baum sind jeweils mehrere 
Baum-Partnerurnengrabstätten zugeordnet.  
 
Bei der zweiten Beisetzung ist das Nutzungsrecht an die neue Ruhezeit anzupassen. Eine Verlänge-
rung der Nutzungszeit über die Ruhezeit der zweiten Beisetzung hinaus ist nicht möglich.   
 
(2) Läuft die Ruhezeit nach der ersten Beisetzung aus, ohne dass eine zweite Beisetzung durchge-
führt wurde, kann das Nutzungsrecht mit Ausnahme nach § 2 Absatz 2 auf Antrag um 30 Jahre ver-
längert werden. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung.  
 
(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Baum-Partnerurnengrabstätten.  
 

§ 22 
Dyadengrabstätten für Urnen im Karree 

 
(1) Dyadengrabanlagen sind gesondert ausgewiesene Vegetationsflecken zur Beisetzung von Urnen. 
Jeweils einem gesondert ausgewiesenen Vegetationsflecken sind mehrere Dyadengrabstätten für 
Urnen im Karree zugeordnet. 
 
(2) Dyadengrabstätten für Urnen im Karree werden mit einer Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren 
vergeben. Auf einer Dyadengrabstelle für Urnen im Karree kann mit Ausnahme nach § 12 Absatz 4 
nur eine Urne beigesetzt werden. 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Dyadengrabstätten für Urnen im Karree.  
 

§ 23 
Rückgabe von Grabstätten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung.  
 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebüh-
renerstattung.  
  
(3) Nach Zustimmung der Rückgabe durch die Friedhofsverwaltung ist die Grabstätte von der nut-
zungsberechtigten Person auf ihre Kosten abzuräumen. § 30 Absatz 2 gilt entsprechend.  
 

§ 24 
Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt Verzeichnisse der Beigesetzten, der Grabstätten, der Nutzungsrechte 
und der Ruhezeiten.   
 

V. Gestaltung der Grabstätten und der Grabmale 
 

§ 25 
Anlage und Unterhaltung der Grabstätten 

und sonstigen Anlagen 
 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des 
Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.  
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(2) Für die gärtnerische Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten 
verantwortlich, soweit sich aus dieser Friedhofsordnung nicht etwas anderes ergibt. Die Verpflichtung 
zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes.  
 
(3) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nut-
zungsrechtes vom Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten 
werden, dazu gehören insbesondere auch notwendige Grabauffüllungen.  
 
(4) Anpflanzungen sind nur innerhalb der Grenzen der Grabstätte gestattet, die nur so gesetzt oder 
verändert werden dürfen, dass eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Aus-
heben der umliegenden Grabstätten, ausgeschlossen ist. Die Anpflanzung von Bäumen, großwüchsi-
gen Sträuchern oder Hecken ist wegen der damit verbundenen Beeinträchtigung anderer Grabstätten 
nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung erlaubt. Diese Bepflanzungen sind, wenn sie 
infolge ihres Wachstums oder ihrer Größe störend wirken, wieder auf Kosten des Nutzungsberechtig-
ten zu entfernen. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.  
 
(5) Wachsen die Pflanzen über die Grabstätten hinaus, so ist die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser 
schriftlicher Aufforderung zur Beseitigung der Beeinträchtigung berechtigt, die Anpflanzungen auf 
Kosten des Nutzungsberechtigten zurückzuschneiden oder zu beseitigen. Sofern ein ordnungsgemä-
ßes Ausheben von Gräbern im Falle einer bevorstehenden Beisetzung oder die Durchführung der 
Beisetzung selbst durch Anpflanzungen behindert wird, ist die Friedhofsverwaltung auch ohne eine 
vorherige Aufforderung berechtigt, die Anpflanzungen auf Kosten des Nutzungsberechtigten zurück-
zuschneiden  oder zu entfernen, wenn damit das Ausheben bzw. die Durchführung der Beisetzung 
ermöglicht wird. Falls es die Arbeiten erfordern, ist das Personal der Friedhofsverwaltung auch be-
rechtigt, die Nachbargrabstätten in Anspruch zu nehmen sowie Grabmale, Einfassungen und Funda-
mente, Aufwuchs und Grabzubehör abzuräumen, wenn dieses für einen ordnungsgemäßen Grabaus-
hub notwendig erscheint.  
 
(6) Grababdeckungen (z.B. Beton, Stein, Teerpappe u.ä.) sowie die Einbringung von wasserundurch-
lässigem Material als Untergrund (z.B. Folien), die eine ordnungsgemäße Verwesung beeinträchtigen 
können, sind nicht zulässig. Das Belegen der Grabstätte mit Kies, Splitt oder ähnlichen Stoffen anstel-
le einer Bepflanzung ist nicht erwünscht.  
 
(7) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern.  
 
(8) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauer-
floristik, insbesondere Kränzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabein-
fassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt werden. 
Ausgenommen hiervon sind Grabvasen, Markierungszeichen und Gießkannen.  
  
(9) Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
beschließen.  
  
(10) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 
nicht gestattet. Gleiches gilt für chemische Schädlingsbekämpfungs- und Reinigungsmittel.  
 
(11) Jeder Friedhofsbenutzer soll soweit möglich zur Abfallvermeidung beitragen. Bei der Entsorgung 
sind ausschließlich die dazu vorgesehenen Auffangbehälter zu benutzen.  
 

§ 26 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als ein Jahr in der 
Unterhaltung vernachlässigt, so wird der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden 
ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der Mängel in angemessener Frist schriftlich auf-
gefordert. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, so genügt ein dreimonatiger 
Hinweis auf der Grabstätte, dass sich der Nutzungsberechtigte bei der Friedhofsverwaltung melden 
soll. Werden die Mängel nicht in der gesetzten Frist beseitigt, so kann die Friedhofsverwaltung die 
Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten einebnen und abmulchen lassen. Grabmale können 
nur gemäß § 30 entfernt werden.  
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(2) Die Möglichkeit einer Entziehung des Nutzungsrechtes nach § 11 Absatz 6 bleibt unberührt.  
 

§ 27 
Grabgewölbe 

 
Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 
Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungs-
mäßigen Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten § 29 Absatz 3 entsprechend.  
 

§ 28 
Errichtung und Veränderung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen 

 
(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung. Der Antrag ist schriftlich durch die Nutzungsberechtigte, den Nutzungsbe-
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen.  
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind.  
 
(3) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgendem Inhalt einzureichen:  
  

a) Grabmalentwurf mit Grundriss sowie Vorder- und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Anga-
be des Materials, seiner Bearbeitung und der Fundamentierung.  

 
b) Wortlaut und Platzierung der Inschrift, der Ornamente und der Symbole unter Angabe der 

Form und der Anordnung, des Materials sowie seiner Bearbeitung.  
  
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich 
einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die Berufsbezeichnung, das Geburts- und Sterbeda-
tum des Beigesetzten in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden 
soll.  
  
(4) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entspre-
chend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befesti-
gen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fas-
sung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhau-
er-handwerks (BIV). Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung und jährliche Prü-
fung der Grabmalanlagen.  
 
(5) Grabmale und sonstige Anlagen dürfen nur so errichtet, aufgestellt oder verändert werden, dass 
eine Beeinträchtigung anderer Grabstätten, insbesondere beim Ausheben von Nachbargräbern aus-
geschlossen ist.   
 
(6) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller sonstigen Anlagen, Einfriedigungen (Steinein-
fassungen), Bänke etc. bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Friedhofsver-
waltung. Die Absätze 1, 3 bis 5 gelten entsprechend.  
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals oder sonstiger Anlagen 
nicht der genehmigten Zeichnung und ist sie nicht genehmigungsfähig, setzt die Friedhofsverwaltung 
dem oder der Nutzungsberechtigten eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des 
Grabmals. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann der Kirchenvorstand die Abänderung oder Be-
seitigung auf Kosten der oder des Nutzungsberechtigten veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals gilt § 30 Absatz 3.  
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§ 29 

Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und  
sonstigen baulichen Anlagen 

 
(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verun-
staltung des Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Grabmale 
und sonstige bauliche Anlagen dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden. Die Friedhofsverwaltung kann weitere Vorschriften zur 
Gestaltung der Grabmale beschließen.  
 
(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in gutem und im verkehrssicheren Zustand 
zu erhalten. Hierfür ist der Nutzungsberechtigte verantwortlich.  
 
(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist 
der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 
die Friedhofsverwaltung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, 
ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten zu entfernen. Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder ohne beson-
deren Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung oder 
ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  
 

§ 30 
Entfernung von Grabmalen und  

anderen baulichen Anlagen 
 
(1) Grabmale und andere bauliche Anlagen dürfen während der Dauer des Nutzungsrechts an der 
Grabstätte nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung entfernt werden.  
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes hat der bisherige Nutzungsberechtigte Grabmale und sonstige 
Anlagen zu entfernen. Soweit es sich um Grabmale nach § 31 handelt, bedarf die Entfernung der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Kommt der bisherige Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung 
nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechtes nach, kann die Friedhofsverwaltung 
die Abräumung auf Kosten des bisherigen Nutzungsberechtigten vornehmen oder veranlassen. Er-
satz für Grabmale und sonstige Anlagen ist von der Friedhofsverwaltung nicht zu leisten. Die Fried-
hofsverwaltung ist auch zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale oder sonstiger Anlagen nicht ver-
pflichtet.  
 
(3) Die Verpflichtungen aus der vorstehenden Bestimmung erstrecken sich auch auf bei In-Kraft-
Treten dieses Absatzes bereits vorhandene Grabmale und sonstige Anlagen.  
 

§ 31 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwal-
tung erhalten.  
 

VI. Benutzung der Friedhofskapelle 
 

§ 32 
Friedhofskapelle 

 
(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. Die Trauerfeier muss der Würde des 
Ortes entsprechen.  
 
(2) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen.   
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VII. Haftung und Gebühren 

 
§ 33 

Haftung 
 
(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richteten Grabmalen, Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen.  
 
(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Per-
sonen und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.  
   

§ 34 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils gelten-
den Gebührenordnung zu entrichten.  
  

VIII. Schlussvorschriften 
 

§ 35 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchenge-
meinde für den Friedhof mit Ausnahme der Friedhofsgebührenordnung außer Kraft.  
 
Barrien, den 6. Mai 2021 
Der Kirchenvorstand     (L.S.)     
(Seevers, Vorsitzender)     
(Pastorin Heinemeyer, stellv. Vorsitzende)  
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5, Ab-
satz 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.  
  
Sulingen, den 17. Mai 2021 
Kirchenamt in Sulingen    (L.S.) 
(Schimke, Bevollmächtigter)    

 
 

Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde 

in 28857 Syke-Barrien 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 34 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Barrien in 28857 Syke-Barrien hat der Kirchenvorstand am 6. Mai 2021 
folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Kirchengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
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§ 2 

Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 
oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der 
jeweiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten,  

Einziehung rückständiger Gebühren 
 

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefange-
nen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbe-
trages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
  



Amtsblatt für den Landkreis Diepholz  Nr. 40/2021 vom 01.06.2021 
Seite 36 

 
§ 6 

Gebührentarif 
 

I. Gebühren für die Verleihung 
von Nutzungsrechten an Grabstätten 

 
1. Reihengrabstätte:   
     für 30 Jahre je Grabstelle:        250,00 € 
 
2.  Wahlgrabstätte: 

a) für 30 Jahre je Grabstelle:       600,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle:        20,00 € 

 
3. Partner-Urnengrabstätten: 

a) für 30 Jahre je Grabstätte:        870,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle:       29,00 € 

 
4. Rasen-Reihengrabstätte für Särge 
     für 30 Jahre je Grabstelle:                 2.200,00 € 
     Die Rasenpflege obliegt der Friedhofsverwaltung. 
 
5. Rasen-Reihengrabstätte für Urnen 
     für 30 Jahre je Grabstelle:                 1.100,00 € 
     Die Rasenpflege obliegt der Friedhofsverwaltung. 
 
6. Rasen-Reihengrabstätte am Pflanzbeet mit eigenem Grabmal 
     für 30 Jahre                    3.000,00 € 

Die Pflege der Grabstätte obliegt mit Ausnahme der Aufstellung und  
Unterhaltung des Grabmals der Friedhofsverwaltung.  

 
7. Partner- Rasengrabstätte am Pflanzbeet mit eigenem Grabmal  

a) für 30 Jahre je Grabstätte:                6.000,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung im Falle einer zweiten Beisetzung:                          90,00 € 

 Die Pflege der Grabstätte obliegt der Friedhofsverwaltung. 
 
8. Baum-Reihengrabstätte für Urnen:   
 für 30 Jahre:                   1.750,00 € 
 Die Pflege der Grabstätte obliegt der Friedhofsverwaltung. 
 
9. Baum-Partnergrabstätten für Urnen  

a) für 30 Jahre je Grabstätte:                 3.500,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung im Falle einer zweiten Beisetzung:                          90,00 € 

  Die Pflege der Grabstätte obliegt der Friedhofsverwaltung. 
 
10. Dyaden-Urnengrabstätten für Urnen im Karree 

a) für 30 Jahre je Grabstätte:                 5.500,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung im Falle einer zweiten Beisetzung:                        125,00 € 

  Die Pflege der Grabstätte obliegt der Friedhofsverwaltung. 
 
11.  Zusätzlichen Beisetzung einer Urne 
in einer bereits belegten Wahlgrabstätte, Partner-Urnengrabstätte oder Dyadengrabstätten für Urnen 
im Karree gemäß § 12 Abs. 4 der Friedhofsordnung wird eine Gebühr gemäß 2b), 3b) und 10b), für alle 
Grabstellen der Grabstätte zur Anpassung an die neue Ruhezeit erhoben.  
 
Die Gebühren für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes werden für 
die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrech-
ten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
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II. Gebühren für die Benutzung  

der Friedhofskapelle  
 

Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle  
je Bestattungsfall:          150,00 € 
 
 

III. Gebühren für die Beisetzung 
 

Für das Ausheben und Verfüllen der Grube: 
1. für eine Erdbestattung:        550,00 € 
2. für eine Urnenbestattung:        250,00 € 
 
 

IV. Gebühren für die Genehmigung  
der Errichtung oder Änderung von Grabmalen 

 
Für die Genehmigung zur Errichtung oder Änderung – je – :      70,00 € 
 
 

V. Friedhofsunterhaltungsgebühr 
 

(1) Für ein Jahr je Grabstelle:            8,50 € 
zur Finanzierung der Unterhaltungskosten der Wege und Außenanlagen (einschließlich Personalkos-
ten), Kosten für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung. 
 
(2) Für Grabstätten nach § 16 bis § 22 der Friedhofsordnung ist die Friedhofsunterhaltungsgebühr mit 
Zahlung der in § 6 Abschnitt V. dieser Ordnung genannten Gebühren abgegolten. 
 
(3) Die Gebühr wird im Voraus für 2 Jahre erhoben und ist jeweils zur Mitte des entsprechenden Zeit-
raumes fällig.  
 

§ 7 
Zusätzliche Leistungen 

 
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die bisherige Friedhofsgebührenordnung 
außer Kraft. 
 
Barrien, den 6. Mai 2021 
Der Kirchenvorstand    (L.S.) 
(Seevers, Vorsitzender) 
(Pastorin Heinemeyer, stellv. Vorsitzende) 
 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und 
Abs. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 17. Mai 2021 
Kirchenamt in Sulingen    (L.S.) 
(Schimke, Bevollmächtigter) 
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3. Änderung der Friedhofsordnung 

für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Weyhe 
in 28844 Weyhe, Landkreis Diepholz 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Weyhe am 19.05.2021 folgende 3. Änderung der Friedhofsordnung vom 16. Mai 2019 be-
schlossen: 

 
§ 1 

§ 11 Absatz 1 wird nach Buchstabe k) wie folgt ergänzt: 
 

l)   Baumgrabstätten für Urnen im Pflanzbeet 
m) Begräbnisstätte „Sternenkinder“ 
 

§ 2 
Nach § 19 d) wird neu eingefügt: 

 
§ 19 e) 

Baumgrabstätten für Urnen im Pflanzbeet 
 

(1) Baumgrabstätten für Urnen im Pflanzbeet sind einem bepflanzten Vegetationsflecken mit einem 
bestimmten Baum zugeordnete Grabstätten, die von der Friedhofsverwaltung im bepflanzten Bereich 
belegt und erst anlässlich der Beisetzung einer Urne für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. 
Jeweils einem Baum sind mehrere Baumgrabstätten zugeordnet. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden. 
 
(2) In einer Baumgrabstätte für Urnen im Pflanzbeet kann nur eine Urne beigesetzt werden.  
 
(3) An Baumgrabstätten für Urnen im Pflanzbeet werden keine Gestaltungsrechte- gleich welcher Art – 
verliehen. Die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere Grabmale, Grabkreuze, Einfassun-
gen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher Art sind an den Baumgrabstätten 
für Urnen im Pflanzbeet nicht gestattet. Die Friedhofsmitarbeiter sind berechtigt, solche Gegenstände 
ohne Vorankündigung ersatzlos zu entfernen  
 
(4) Der Vor- und Zuname sowie die Geburts- und Sterbedaten des Verstorbenen werden von der 
Friedhofsverwaltung an der Grabstätte angebracht.  
 
(5) Die gärtnerische Anlage sowie die laufende Pflege der Grabanlage erfolgt ausschließlich durch die 
Friedhofsverwaltung oder durch die von ihr beauftragte Person.  
 
(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Rei-
hengrabstätten auch für Baumgrabstätten für Urnen im Pflanzbeet. 
 

§ 19 f) 
Begräbnisstätte „Sternenkinder“ 

 
(1) Die Friedhofsverwaltung hält zur würdigen Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. 
Niedersächsischen Bestattungsgesetzes die Begräbnis-stätte „Sternenkinder“ vor. Ein Anspruch auf 
Beisetzung besteht nicht. 
 
(2) An der Begräbnisstätte „Sternenkinder“ werden keine Nutzungs- oder Gestaltungsrechte – gleich 
welcher Art – verliehen. Die Pflege und die Aufstellung individueller Grabzeichen, insbesondere 
Grabmale, Grabkreuze, Einfassungen oder sonstige Kennzeichnungen sowie Grabschmuck jeglicher 
Art sind auf der Begräbnisstätte „Sternenkinder“ ausschließlich der Friedhofs-verwaltung vorbehalten. 
 
(3) Ort und Zeitpunkt der Beisetzung werden von der Friedhofsverwaltung festgesetzt.  
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§ 3 

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
Weyhe, den 19.05.2021  
Der Kirchenvorstand 
gez. Müller (Vorsitzende)      L.S. 
gez. Marquart (Kirchenvorstandsmitglied) 
 
 
Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Absatz 1 Nr. 5 und Absatz 
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 25.05.2021 
Kirchenamt in Sulingen 
gez. Schimke L.S. 

 
 

3. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
 für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Weyhe 

in 28844 Weyhe, Landkreis Diepholz 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 30 der  Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-luth. Kirchengemeinde Weyhe hat der Kirchenvorstand am 19.05.2021 folgende 3. Änderung der 
Friedhofsgebührenordnung vom 16. Mai 2019 beschlossen: 
 

§ 1 
§ 6 Abschnitt I wird wie folgt geändert: 
 
9.  Rasenreihengrabstätten an der Fliederhecke 
     Pflege durch die Friedhofsverwaltung 

a) für 30 Jahre 
je Grabstelle:         2.800,00 € 

 
10. Partner-Rasengrabstätten an der Fliederhecke 
      Pflege durch die Friedhofsverwaltung 

a) für 30 Jahre 
  je Grabstätte:         5.600,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
  je Grabstätte:                150,00 € 

 
11. Urnenreihengrabstätten am Ellernbruch: 
      Pflege durch die Friedhofsverwaltung 

a) für 30 Jahre 
je Grabstelle:         2.050,00 € 

 
12. Urnenpartnergrabstätten am Ellernbruch: 
      Pflege durch die Friedhofsverwaltung 

a) für 30 Jahre 
je Grabstätte:         4.100,00 € 

b) für jedes Jahr der Verlängerung 
je Grabstätte:                110,00 € 
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§ 2 

§ 6 Abschnitt I wird nach Ziffer 12 wie folgt ergänzt: 
 

13. Baumgrabstätten für Urnen im Pflanzbeet 
      Pflege durch die Friedhofsverwaltung 

a) für 30 Jahre 
  je Grabstelle:         2.150,00 € 

 
Die bisherigen Nr. 13 (zusätzliche Beisetzung einer Urne) wird zu Nr. 14. 
 

§ 3 
Diese Änderungen der Friedhofsgebührenordnung treten nach der kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gung und am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung Kraft. 
 
Weyhe, den 19.05.2021 
Der Kirchenvorstand 
gez. Müller (Vorsitzender)       L.S.  
gez. Marquart (Kirchenvorstandsmitglied) 
 
 
Die vorstehende 2. Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6, Absätze 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Sulingen, den 25.05.2021   
Kirchenamt in Sulingen 
gez. Schimke                                 L.S. 

 
 

Verein „Miteinander Wohnen e.V.“ 

 
Auflösung des Vereins 

„Miteinander Wohnen e.V.“ 
 
Der Verein „Miteinander Wohnen e.V.“ ist aufgelöst. Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre An-
sprüche bei den Liquidatoren: Frank-Michael Donath, 28816 Stuhr, Varreler Landstr 76, und Alexand-
re Peruzzo, 28816 Stuhr, Stührmanns Höhe 24, anzumelden.  
 
Stuhr, den 18.05.2021 
Miteinander Wohnen e.V. 
Alexandre Peruzzo 
Vorsitzender / Liquidator 
 
Frank Michael Donath 
Vorstand / Liquidator 

 
 
 


